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Die Bundeswettbewerbsbehörde bedankt sich für die Übermittlung des oben genann-

ten Entwurfes und nimmt zu diesem innerhalb offener Frist Stellung wie folgt. 

 

Zu Art 3 Z 34 (Änderung des § 51 a AVG) 

Die Bundeswettbewerbsbehörde ist unter sinngemäßer Anwendung des AVG befugt, 

im Rahmen ihrer Ermittlungstätigkeit Zeugen heranzuziehen (§ 11 Abs 2 Wettbe-

werbsgesetz, BGBl I 2002/62 idF BG BGBl I 2005/62); dieser Befugnis kommt in der 

Praxis große Bedeutung bei der Aufklärung und Bekämpfung von Wettbewerbsver-

stößen zu.  

 

Da die Bundeswettbewerbsbehörde für das gesamte Bundesgebiet zuständig ist und 

es angesichts der Komplexität der zu untersuchenden Sachverhalte an Behörden 

fehlt, die um die Durchführung von Ermittlungen ersucht werden könnten (§ 55 AVG),  

müssen vielfach auch Zeugen aus anderen Bundesländern von der Bundeswettbe-

werbsbehörde selbst  in Wien einvernommen werden.  
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Käme diesen Zeugen - wie im Entwurf vorgesehen - das Recht zu, Gebühren zu be-

anspruchen, würde dies zu  beträchtlichen Mehrausgaben führen.  

 

Eine Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde zur vorliegenden Entwurfsbe-

stimmung hängt daher davon ab, dass für die budgetäre Bedeckung dieser Ausga-

ben rechtzeitig und in ausreichendem Ausmaß Vorsorge getroffen wird. 

 

Diese Stellungnahme wurde - gleichfalls per elektronischer Post - auch dem Präsidi-

um des NR übermittelt. 

 

 

Der Leiter der Geschäftsstelle 

Dr Peter Matousek 
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